
Unterweisung 
 

für 
 

 SARS-CoV-2-
Arbeitsschutzstandard 



Infektionsschutzkonzept für das Verhalten der 
KRAFT Berater vor, während und nach dem Besuch 
in einer Betreuungseinrichtung für Kinder und 
Schulen.  

1. Allgemeine Hygieneregeln 

2. Verhaltensregeln während der Präsentation 
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1. Allgemeine Hygieneregeln 

Der KRAFT Berater sucht die Einrichtung nur völlig gesund  
und ohne Anzeichen von Krankheitssymptomen auf. 

Der KRAFT Berater legt vor Betreten der Einrichtung einen 
Mund – und Nasenschutz an. 

Der KRAFT Berater hält den Mindestabstand von 1,50 m zu 
allen Personen, die er in der Einrichtung antrifft, ein. 

Der KRAFT Berater wäscht oder desinfiziert sich unaufge-
fordert in der Einrichtung sofort nach Betreten die Hände. 
Darüber hinaus sind die individuellen Hygienemaßnahmen in der 
Einrichtung dringend zu beachten. 



2. Verhaltensregeln während der Präsentation 

Die Räumlichkeit zur Präsentation muss den Abstand von  
1,50 m zu jeder Person gewährleisten. Optimal dafür sind 
Präsentationsorte im Freien. 

Die Ablageflächen der Kollektionsmaterialien sind zuvor mit 
einem Flächendesinfektionsmittel gereinigt worden. Ebenfalls 
können die Flächen auch mit einem mitgebrachten Tuch 
(Vorder- und Rückseite erkennbar!) abgedeckt werden. 

Vor Beginn der Präsentation zieht der KRAFT Berater 
Handschuhe an – nur mit diesem Schutz dürfen die 
Kollektionsgegenstände, Tablet und alle Gegenstände, die der 
KRAFT Berater dabei hat, berührt werden. 



2. Verhaltensregeln während der Präsentation 

Falls der Wunsch von Kundenseite besteht die Materialien zu 
berühren, darf er dies ebenfalls nur mit den zur Verfügung 
gestellten Handschuhen. Andernfalls dürfen die Materialien von 
Kunden und Kindern nicht berührt werden. 

Nach Beendigung der Präsentation werden die Handschuhe 
abgelegt und für den nächsten Besuch sauber aufbewahrt. 

Vor und nach dem Kundentermin trägt der KRAFT Berater die 
Verantwortung durch sachgemäße Verpackung und 
Aufbewahrung der Kollektion, dass diese nicht von fremden 
Dritten verunreinigt werden kann. 



Infektionsschutzkonzept für das Verhalten der 
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Um Beachtung und Folgeleistung wird      
dringend von der Geschäftsleitung 
aufgefordert. 
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